
Krankenversicherung wohin ?
Abstimmung vom 8.Dezem ber

Unsere Krankenversicherung muB 
ausgebaut werden. Aber wir wol- 
len keinen staatlichen Gesund- 
heitsdienst.

Am 8. Dezember stimmt das 
Schweizervolkübereinesozialde- 
mokratische Initiative und über 
den Gegenvorschlag des Parla- 
mentes ab. Beide Vorschlàge sind 
abzulehnen. Denn beide fordern 
neue Beitràge in Form von Lohn- 
prozenten und enden früher oder 
spâter beim staatlichen Gesund- 
heitsdienst.

Ôffnen wir den Weg für wirkliche 
Verbesserungen, machen wir zu- 
erst reinen Tisch mit

2x Neîn
Schweizerisches Komitee für den 
Ausbau einer sozial gerechten 
Krankenversicherung ohne Lohn- 
prozente

Initiative: Nein
Die Initiative fordert eine eidgenôssische Zwangsversiche- 
rung, die durch unbeschrânkte Lohnprozente finanziert 
würde.
Die Folgen der staatsglàubigen Initiative: hôhere Versiche- 
rungskosten, weil die Selbstverantwortung des Einzelnen 
herabgemindert würde, teurer staatlicher Gesundheits- 
dienst und Qualitatsabbau.

Gegenvorschlag: Nein
Auch der Gegenvorschlag will für jedermann obligatorische 
Beitràge in Form von Lohnprozenten einführen. Man rech- 
net vorlàufig mit 3% vom Einkommen. Aufterdem hatten 
die Versicherten erst noch die individuellen Pràmien zu 
entrichten.
Wie sollen die Lohnprozent-Milliarden verteilt werden? 
Nach Feststellung des Bundesrates ist das <noch offen>.

Hans was Heiri
Die Anhanger des Gegenvorschlages behaupten, er sei 
etwas ganz anderes als die Initiative. Das stimmt nicht. 
Etwas mehr oder weniger Lohnprozente, etwas mehr oder 
weniger staatlicher Zwang macht keinen grundlegenden 
Unterschied.

Bundesrat Tschudi lielS die Katze aus dem Sack, als er den 
Gegenvorschlag <ein etwas verdecktes Leistungsobligato- 
rium> nannte.
Der Gegenvorschlag ist also nicht besser als die Initiative. 
Zwar begrenzt er die Lohnprozente. Doch haben erfah- 
rungsgemaS solche Begrenzungen keinen langen Bestand. 
Und schon 3 neue Lohnprozente sind kein Pappenstiel.



Lohnprozente wâren ein 
Fremdkôrper
Lohnprozente sind in der AHV am Platz, wo genau be- 
stimmte Renten nach der Lohnhôhe gewàhrt werden. Aber 
in der Krankenversicherung ist kein Fait gleich wie der 
andere. Da wâren Lohnprozente ein Fremdkôrper. Sie wür- 
den den Zusammenhang zwischen individueller Versiche- 
rung und individuellen Leistungen zerschneiden.
Ein Bericht über den englischen Gesundheitsdienst sagt: 
<Je mehr der direkte Zusammenhang von Beitrag und 
Leistung verlorengeht, umso starker wird der Anreiz zur 
Ausnutzung der Kostenfreiheit.)

Nicht noch die Kostenexplosion 
fôrdern
Der Strom der Lohnprozent-Milliarden würde das Kosten- 
bewulStsein zunichte machen. Er würde die unerhôrt ge- 
fâhrliche Kostenexplosion und Anspruchsinflation im Ge- 
sundheitswesen fôrdern, statt sie einzudammen.

Gegen aufgeblâhte Lohnsteuer
Eine Lohnsteuer belastet das ganze Volk und beschleunigt 
dasDrehenderLohn- und Preisspirale. SchonfürdieAlters- 
sicherung werden mehr und mehr Lohnprozente benôtigt. 
Es geht nicht an, auch noch für die Krankenversicherung 
Abzüge vom Lohn vorzuschreiben.

Schweizerisches Komitee für den Ausbau einer sozial 
gerechten Krankenversicherung ohne Lohnprozente

Nationalrat Jakob Bachtold, Bern; Dr. Robert Bauder, Re- 
gierungsrat, Muri/Bern; Dr. Kilian Boner, Generaldirektor 
der Schweizerischen Grütli, Stettlen/Bern; Maître Henri 
Bourgeois, Genf; Dr. Max Egger, Staatsschreiber, Solo- 
thurn; ait GrolJrat Hans Eymann, Basel; Fürsprecher Man- 
fred Fink, Bern; Dr. med. Walter Guggisberg, Spiegel/Bern;

Was zu tun ist
Mit dem zweimaligen Nein am 8. Dezember bekennen wir 
uns zum Ausbau der Krankenversicherung ohne Lohnpro
zente, zu Bedingungen, die für jedermann tragbar sind.

Wir schlagen Sofortmaftnahmen 
vor:
Ausbau der Leistungen der Krankenversicherung, unter 
anderem verbesserte Spitalleistungen. Erleichterte Auf- 
nahme in die Krankenkassen, auch für Betagte.

Und die dauerhafte 
Zukunftslôsung :
Tragbare Beitrâge für jedermann, Rücksichtnahme auf 
kleine Einkommen. Keine Lohnprozente.
Angemessene Beteiligung der Versicherten an ihren Krank- 
heitskosten, durch Neuordnung von Selbstbehalt und Fran
chise; die Beteiligung ist sozial abzustufen. Die individuellen 
Beitrâge an die Kostenbeteiligung fôrdern die persônliche 
Verantwortung und den Willen zur Vermeidung unnôtiger 
Kosten.
Wie bisher Beitrâge des Bundes und der Kantone aus allge- 
meinen Mitteln.Zusatzbeitrag aus einer zweckgebundenen 
Abgabe auf Alkohol und Tabak.
Voiler Leistungsausbau entsprechend zeitgemâSen Anfor- 
derungen.

Professor Hans Herold, Zürich; Dora Kaeser, Stadtràtin, 
Biel; Max Kühne, Verwalter der Freiwilligen Krankenkasse 
des Kantons St. Gallen, St. Gallen; Notar Alex v. May, Bern; 
Dr. Werner Naegeli, Biberist; Notar Franz Sàgesser, Bern; 
Jürg Schmid, lie. rer. pol., Olten; Dr. Hans Sollberger, Gerla- 
fingen; Kantonsrat Hans Rudolf Spielmann, Grenchen; 
Werner Walser, Président der Krankenkassen des Kantons 
Zug, Zug; Aldo Zaccheo, Friedensrichter, Locarno; National
rat Otto Zwygart, Kôniz.
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